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• 	 •1 	 T 152/86 

Sachverhalt und Antrãge 

Auf den Gegenstand der am 1. August 1980 angemeldeten 

europäischen Patentanmeldung Nr. 80 104 559.2, für die die 

Priorität elner frUheren Anineldung vom 16. August 1979 in 

Anspruch genoinmen wird, 1st am 30. Mãrz 1983 das zwei An-

sprUche umfassende europãische Patent 0 024 577 erteilt 

worden. 

Der Anspruch 1 lautet: 

"FlieB-Schwenktrommel, die mit einer oberen Manteloffnung 

(14) versehen, in Längsrichtung geneigt und uni ihre Achse 

schwenkbar gelagert ist, für das kontinuierliche Strahien 

von die Trammel in Längsrichtung durchwandernden Werk- 

stücken mit Hilfe von Schleuderrädern, dadurch gekenn-

zeichnet, daB der Mantel (10) mit seiner Mantelöffnung 

(14) gegenüberliegend mit einer über die Mantellänge sich 

erstreckenden Wendestufe (16) versehen 1st, die als in den 
Mantel (10) nach aufien gedrückte mm wesentlichen V-förinige 
Rinne ausgebildet 1st, deren eine Schenkelfläche (17) tan-

gential in den Mantel (10) und deren andere zu der ersten 

im wesentlichen senkrechte Schenkelfläche (18) mit einem 
Knick in den Mantel (10) übergeht." 

Gegen das erteilte Patent hat der Beschwerdeführer am 

17. November 1983 .Einspruch eingelegt und beantragt, das 

Patent zu widerrufen, da dessen Gegenstand nicht auf einer 

erfinderischen Tàtigkeit beruhe. Zur Begründung hat er auf 

die Dokumente EP-A- 0 023 999 und DD-A-- 34 667 verwiesen 

sowie nach Ablauf der Einspruchsfrist eine auf den Be-

schwerdegegner zurückgehende of fenkundige Vorbenutzung 

geltend gemacht. Zum Nachweis hierfür hat der Beschwerde-

führer die Kopien der Seiten 1, 7 und 8 eines beini 

Deutschen Patentanit eingereichten Schriftsatzes des 

Beschwerdegegners vom 17. Februar 1984 und einen 
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2 	T 152/86 

Ausschnitt (Schnitt A-A) aus der dort angeführten 

Zeichnung FSFRK-1/04.0.00 vorlegt. Aufierdem hat er auf 

einen zwischen dem Inhalt des Anspruchs 1 und der 

Beschreibung bestehenden Widerspruch verwiesen. 

Nachdem der Einspruch durch Entscheidung der Einspruchsab-

teilung vom 12. März 1986 zurückgewiesen worden war, hat 

der Beschwerdeführer am 14. Mai 1986 unter gleichzeitiger 

Entrichtung der Gebühr Beschwerde eingelegt und beantragt, 

das Patent zu widerrufen. Die Begründung ist am 

10. Juli 1986 eingegangeri. 

In der Beschwerdebegrundung und in der mündlichen Verhand-

lung am 12. Januar 1988 vertritt der Beschwerdeführer die 

Ansicht, daB der Gegenstand des Anspruchs 1 un Hinblick 
auf die in dem vorgelegten Ausschnitt der Zeichnung FSFRK-

1/04.0.00 dargesteilte FlieB-Schwenktrommel und die der 

Entgegenhaltung DD-A- 34 667 zu entnehmenden Lehren nicht 

auf einer erfinderischen Tãtigkeit beruhe. 

Der Beschwerdegegner, der die Offenkundigkeit der geltend 

gemachten Vorbenutzung nicht bestritt, bestätigte in der 

inUndlichen Verhandlung, daB die in dem Ausschnitt der 

Zeichnung FSFRK-1/04.0.00 mit den Bezugszahlen 36,37 und 

38 bzw. 1 38 versehenen Teile Leisten seien, die einer obe-
ren Mantelöffnung gegenüberliegen und sich Uber die Man-

tellänge erstrecken würden. un Ubrigen trat er dem Vor-

bringen des Beschwerdeführers entgegen und beantragte, die 

Beschwerde zurückzuweisen und das Patent unter Streichung 

des in Spalte 2, Zeile 59, mit "Als" beginnenden, in Zeile 

61 endenden Satzes sowie der Worte -"-leiste oder -kante" 

in Spalte 2, Zeile 62, und Spalte 3, Zeile 1, der Be-

schreibung aufrechtzuerhalten. 
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3 	 T152/86 

Entsche idungsgründe 

1. 	Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

den Regein 1(1) und 64 EPU; sie 1st daher zulässig. 

• 	2. 	Die Kammer hat geprüft, ob sie die nach Ablauf der Em- 
spruchsfrist geltend geinachte offenkundige Vorbenutzung 

gemäB Artikel 114 (2) EPU zu berucksichtigen hat. Wegen 

der Bedeutung des Gegenstands der of fenkundigen Vorbe-
nutzung, der unstreitig den Stand der Technik darstelit, 

der dem Gegenstand des Anspruchs 1 am nãchsten kommt, halt 

es die Kaznmer für notwendig, die of fenkundige Vorbenutzung 

gemäi3 Artikel 114 (1) EPU von Aints wegen zu berücksichti-

gen. 

Bei der Formulierung des Oberbegriffs des Anspruchs 1 1st 

von der FlieJ3-Schwenktrommel nach der DE-A- 2 424 086 aus-

gegangen; vgl. EP-B- 0 024 577, Spalte 1, Zeilen 8-21. Wie 

der Beschwerdegegner ausführte, stelle die offenkundig 

vorbenutzte FlieB-Schwenktrommel eine Verbesserung des zu-

vorgenannten Standes der Technik dar, da diese FlieB-

Schwenktrommel bereits drei Leisten als Wendestufen auf-

weise. Die Wendeleisten seien jedoch als besondere Teile 

auf im Inneren der Trommel angeordneten VerschleiBplatten 

angebracht und würden bei jeder Schwenkung der Trommel die 

Werkstücke drehen. Ausgehend von diesem Stand der Technik 

liege der Erfindung sotnit die Aufgabe zugrunde, die Wen-

demittel konstruktiv zu vereinfachen und ihre Wirkung zu 

verbessern. 

Diese Aufgabe wird durch die Lehre des Anspruchs 1 gelöst. 

Sie beruht auf dem Gedanken, für die Bildung einer Wende-

stufe den Mantel selbst heranzuziehen, indein aus diesem 

eine V-fôrinige Rinne nach aul3en herausgedruckt wird, deren 
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4 	T 152/86 

eine Schenkelfläche tangential und deren andere zu der 

ersten im wesentlichen senkrecht verläuft und deshaib mit 

einern Knick in den Mantel übergeht. 

FlieB-Schwenktrommeln nach dem Anspruch 1 sind durch 

keines der im Prüfungs- und Einspruchsverfahren genannten 

Dokumente und, wie sich aus den vorstehenden Ausführungen 

ergibt, auch nicht durch die of fenkundige Vorbenutzung be-

kanntgeworden. Da der Beschwerdeführer die Neuheit des Ge-

genstands des Anspruchs 1 nicht bestritten hat, erubrigt 
sich insoweit eine Begrundung. 

Zur Frage, ob der vorliegende Stand der Technik die Lehre 

des Anspruchs nahelegen konnte, ist folgendes auszu-
führen: 

6.1 	Wie schon im obigen Kapitel 3 erwähnt, 1st Gegenstand der 
of fenkundigen Vorbenutzung eine FlieB-Schwenktrominel, in 
der das Drehen der in der Tronunel befindlichen Werkstücke 
urn sich selbst zwangsläufig herbeigefuhrt wird, urn die 

Werkstücke kontinuierlich bestrahlen zu können. Drei auf 

die die Innenwandung der Trommel bildenden Platten auf-

gesetzte Leisten, von denen die mittlere einen V-förinigen 
Querschnitt hat, erinôglichen ein soiches Drehen bei jeder 

Schwenkbewegung der Trommel. Diese Ausbildung mit auf der 

Innenseite der Tromrnel angeordneten längsverlaufenden und 
in die Trommel ragenden Mitnehmern entspricht prinzipiell 

der von der Putzmaschine nach der DD-A-34 667 her be-
kannten Verwendung von Mitnehmerleisten (siehe auch EP-B- 
0 024 577, Spalte 1, Zeilen 22 bis 44). In der als Putz-

rnaschine ausgebildeten Schwingmu1de wird die Lage der zu 

bestrahlenden Werkstücke durch eine quer zur Lãngsachse 

hin- und hergehende Bewegung der Schwinginulde dauernd ver-
ãndert. Eine gr68ere Zahl aufeinanderfolgender Mitnehrner-
leisten ist auf der Innenwand in Umfangs- und in Lãngs- 
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5 	T 152/86 

richtung der Tronuiiel angebracht: vgl. Spalte 3, Zeilen 7 

bis 15 sowie Patentanspruch 2. Wie der einzigen Abbildung 

dieser Entgegenhaltung zu entnehinen 1st, sind diese Nit-

nehinerleisten dabei so angeordnet, daB die Oberflãche der 

Innenwand im Querschnitt "sägezahnförmig" gestaltet 1st. 

Hierdurch soil erreicht werden, daB bei einer schnelieren 

Schwenkbewegung die Werkstücke an der Innenwand der 

Schwinginulde eniporwandern, bis ein Pun}zt, an dern sie sich 

überschlagen, erreicht wird. 

Der DD-A- 34 667 ist daher keine Anregung zu entnehmen, 

von der durch sie bekannten und auch bei der FlieB-

Schwenktrommel nach der offenkundigen Vorbenutzung zur 

Anwendung gekonunenen Lehre, mehrere Mitnehmerleisten ais 

Einzelteiie in das Innere einer fertigen Schwingmulde bzw. 

fertigen Trommel nachträgiich einzubauen, abzugehen und 

gemâl3 der Lehre des erteilten Anspruchs 1 zur konstruk-

tiven Vereinfachung zur Bildung nur noch einer Wendestufe 

den Mantel der Tromrnel heranzuziehen und diese als nach 

auBen gedruckte, etwa V-förmige Rinne auszubilden, deren 

beide Schenkelflàchen direkt, und zwar die eine tangential 

und die andereinit einem Knick in den Mantel Ubergehen, 

wodurch in der F11e13-Schwenktroinmel ein Drehen der Werk-

stücke nur bei jeder zweiten Schwenkbewegung erreicht 

wird. 

)• 

6.2 	Durch die Ubrigen un Prüfungs- und mm Einspruchsverfahren 

genannten Dokuinente sind die zur Lösung der der Erfindung 

zugrundeliegenden Aufgabe vorgeschlagenen Maf3nahmen auch 

nicht bekanntgeworden. Sie können weder für sich noch in 

Verbindung mit der durch den in dem vorausgehenden Ab-

schnitt erörterten Stand der Technik verinitteiten Lehre 

eine Anregung geben, auf Grund deren der Fachmann ohne er-

finderische Tätigkeit zu einer FlieB-Schwenktrommel gemäB 

der Lehre des Anspruchs 1 gelangt. 
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6.3 	Der Gegenstand nach dem erteilten Anspruch 1 beruht somit 

auf einer erfinderischen Tatigkeit im Sinne des Artikels 

56 EPU. 

Der erteilte Anspruch 1 und der auf ihn rückbezogene An-

spruch 2, der auf eine besondere Ausführungsart der Trom-

mel nach dern Anspruch 1 gerichtet ist, kânnen deshalb Be-

stand haben. 

Die geltende Beschreibung unterscheidet sich von der er-

teilten Fassung dadurch, daB in ihr zur Vermeidung von Un-

kiarheiten, was alles unter den Begriff "Wendestufe" un 
Anspruch 1 fällt, die Ausfuhrungsformen der Wendestufe 

gestrichen sind, die von dem erteilten Anspruch 1 nicht 

mehr urnfaBt werden sollen. Diese Streichung dient daher 

nur der Kiarstellung. 

Da es sich im vorliegenden Fall urn Anderungen der Be-

schreibung handelt, deren Bedeutung von dern sachkundigen 

Vertreter des Beschwerdeführers überblickt werden kann, 

und der Vertreter in der mUndlichen Verhandlung auch nicht 

zu erkennen gegeben hat, daB er zur Prüfung eine längere 

Bedenkzeit benôtigt, erUbrigt sich die Zustellung einer 

Mitteilung nach Regel 58 (4) EPU (vgl. Entscheidung 

P 219/83, AB1 EPA 7/1986, 211). 
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7 	T 152/86 

EntscheldUflgSfOrfllel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage zu- 

rUckverwiesen, das Patent unter Streichung des in Spalte 

2, Zeile 59, beginnenden und in Zeile 61 endenden Satzes 

und der Worte "-leiste oder -kante" in Spalte 2, Zeile 62, 

beziehungsweise Spalte 3, Zeile 1, im ubrigen mit den er-

teilten Unterlagen aufrechtzuerhalten. 

Der Geschãftsstellenbeamte 	Der Vorsitzende 

S. Fabiani 	 C. Maus 
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